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Drucksache 5a 

 
 
 
 
 
Antrag 2 
 
 
 
Antragsgegenstand: Satzungsänderung –  
 mehrere Stämme in einer Pfarrei 
 
 
Antragsteller: Bezirksversammlung Mönchengladbach 
 
 
Die Bundesversammlung möge beschließen: 
 
Die Ziffer 18 der Satzung der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt 
Georg, wie folgt zu ändern: 
 
18. Die Wölflingsmeuten, Jungpfadfindertrupps, Pfadfindertrupps und 
Roverrunden einer oder mehrerer Pfarreien oder eines Teils einer 
Pfarrei bilden den Stamm. Es können in einer Pfarrei mehrere 
Stämme gebildet werden. Stämme können sich auch über eine 
oder mehrere politische Gemeinden erstrecken. In Internaten und 
Heimen können eigene Stämme gebildet werden. 
 
Begründung: 
 
Durch die einschneidenden Strukturveränderungen in den deutschen 
Bistümern und die Bildung von sogenannten „XXL-Pfarren“ hat sich 
die Situation grundlegend geändert. Die DPSG kann nicht wie früher 
an dem Prinzip festhalten: Eine Pfarre – ein Stamm. 
 
Ein Stamm sollte sich in einem angemessenen, überschaubaren Raum 
bilden dürfen. Die Erreichbarkeit der Pfadfindergruppe vor Ort ist ins-
besondere für die Kinderstufen wichtig und die Ortsgebundenheit 
macht einen Teil der Identität des Stammes aus (Als Pfadfinderin / 
Als Pfadfinder stehe ich zu meiner Herkunft und zu meinem Glau-
ben.). 
 
Eine Fusion von Pfadfinderstämmen und die Bildung von „XXL-
Stämmen“ scheint nicht sinnvoll (Ausnahmen im Einzelfall mag es 
geben). Daher ist es wichtig, dass die Satzung der veränderten Situa-
tion Rechnung trägt! Es ist wichtig, dass bestehende Stämme erhal-
ten bleiben und neue Stämme in einem angemessenen und über-
schaubaren Rahmen gegründet werden können. 



 
Die DPSG-Satzung sollte den Stämmen vor Ort den Rücken stärken und sie vor Zugriffen 
von außen schützen, die sich auf die bestehende Satzung berufen können (Beispiel: Pfarr-
gemeinderat der XXL-Pfarre fordert die betroffenen Pfadfinderstämme auf, sich zusammen-
zuschließen – und berufen sich dabei auf die Ziffer 18 der DPSG-Satzung). 
 
Dieser Antrag wurde von der Bezirksversammlung Mönchengladbach am 16.11.2008 ein-
stimmig angenommen. 
 
 
 

 Abstimmungsergebnis 
Ja-Stimmen:  
Nein-Stimmen:  
Enthaltungen:  
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